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<®d)mei3erifrf)e3 ^ittcntlucfcit.
Ü3efdjtcitsuiiR eittgeltter SU'tifcl.

(frcvtfepitng.)

II. @leltro*9îeguIator ober ©leltrifdje ißenbel*
Ufir Don S. £>enri fDlabler in SBepilon. ©ibg. patent
Sir. 191.

Sag SBefen biefer Upr ift im ©angett feljr einfacf) ; bod)

ift fie Bon auêgcgeic^neter ©enauigleit unb fann irt aßen

möglichen ©röfjen erfteßt werben. Dljne 33efcf)äbigmtg ber

eleltromotorifcben Kraftquelle unb Seitung ift e§ unmöglich,
bafj bie Upr je ilfren genaueften ©ang üerfagen fönnte. Sie
punition ber Sontafte gef)t total geräufdjlo? oor ficfj, nicijt
wie bei Uhren, bereu ffontaïtBorrid)tungen Bermittelft Çebern
erftettt firib, Wobei jebegmal beim SSerlaffen ber galette nom

prisma ein wibrigeg ©djnurren entfteljt; aud) bie ©c£)alt=

Borricbtung beg eigentlichen Ulpwerleg funïtionirt abfolnt
fidjer unb genau unb mit einer foldjen Seidjtigteit, bafj ihre
Steibung auf bie ©djwingung beg fßenbelg beinahe leine
23ebeutung bat. Sie ipaupttbeile, auf bie fid) bag patent
beliebt, finb: Sontalt* unb ©djaltBorridjtung. §err 3. ®.
©ramer, gabrilant phbfilalifcber unb optifdjer Slpparate in
3üricf), bat einen folgen 2Ral)ler'fd)en giegulatort feit 1^/s
3af)ren im ©ebraud) unb ertbeilt ihm in jeher ^infidjt bag

befte 3eugnifj.
Sie ©lemente müffen nur alte 1—1V2 Sabre einmal

gereinigt unb mit frifcher Söfung unb 3t«£ berfepen werben,
wag mit einem Softenaufwanb non 1 ffr. per 3apr abge*

tpan ift.
Sa bie llpr, Wie bereits erwähnt, in jeber ©röfje er*

fteflt werben fann, eignet fie fiep fomobl für fßrißat* alg
öffentliche Bolale.

©ctoeröüdjcg SUbttggStotfett.
Sut* yebrlittflêpritfttitg itt St. ©allen babeit ficb in

ben fünfzig Sünglinge angemelbet. Sie guftänbige omtniffiou
beg ©emerbeßereing wirb fid) biefer Sage mit ber Sßahl
ber ©pperten 2c. befaffen.

Sie IY. ttjurg. Sebrlittgêpriifung itt qvaitcttfcib ift
Bon ber Selegirtennerfantmlung ber fantonaten ©ewerbe*
Bereine auf SJiontag ben 8. Slpril angeorbnet foorben. Sie
3abl ber Slnmelbungen beträgt 35 gegenüber 22 im2Sor=
jabre, ein 33eweig, baff SSßerth unb 23ebeuiung ber Prüfung
immer aßgemeiner anerlaunt werben. Um eg ben tqanb*
werlern ber Berfdjiebenen gantongtbeile gu ermöglichen, ©in*
fiept gu nehmen Bon ben gefertigten Arbeiten, fallen bie

Sßrobeftüde nach ber Slugftellung unb Prüfung in grauen*
felb and) im fftapon ber übrigen lantonalen ©ewerbeneretne
je für einige Sage aufgelegt werben. Slnerfennengwertbe
Slufmerlfamleit fdjenlt ber Prüfung auch ber b- ßiegierungg*
ratb burch SSetoißigung einer ©uböention unb burd) jeweilige
SSertretung bei ber Prüfung felbft. 3n Drganifation unb
Slugführung fcbliepen ficb Sßrüfung unb ißrämirung Bollftänbig
an bag neue fdjweigerifcbe ^Reglement an mit bem Unter*
fcpiebe, baff mit 9tüdfic£)t auf bie im Santon beftepenbe
obligatorifcbe gortbilbunggfd)ule Bon einer eigentlichen @d)ul=
Prüfung Umgang genommen unb an bereit ©telle bag

©cbulgeugnij? alg ßßafjftab für ben 23ilbungggrab ber
eingelnen Sebrlinge betrachtet wirb. 3mu 3te>ed einer ein*
beittidjen Sapation ber Seiftungen baben bie thurg. ©ewerbe*
Bereine gu §anben beg ©rgiebunggbepartetnentg bie Slnregung
gemacht, bap behufg SSerwerthnng bei ben lünftigeit Sehrlingg*
Prüfungen für bie obligatorischen unb freiwilligen ffortbilbungg*
fdiulen einheitliche3eugnihbüchlein laut feftgufteßenbem gormu*
lar eingeführt Werben möchten. Sie 33ebörbe hat auch biefem

©efudj entfprochen mit ber SJfotiüiruug, bajj fidj Bon bent

öorgefchlagenen Verfahren nicht nur im Stilgemeinen eine

günftige Stücfwirfung auf gleifj, gortfd)ritt unb betragen
ber ©chüler erwarten laffe, fonbern baf? folebe 3eupiffe andj
für Berfchiebenartige 3tfec!e (g. S3, beim Uebertritt in eine

anbere ©djule, beim eintritt einer ©teile, gur (Erleichterung
ber Sebrlinggprüfnng, ebentueß bei ber SRelrutirung gurn
SRilitärbienft 2c.) Skrw.enbung ftnben. J. R.

$ct1tfjiebene£.
SoîmnotiP gûbrtï äöiniei'tljur. Sin bie Éftittïjeilung,

bie fdjweigerifcbe Sofomotib* unb 2Rafd)inenfabril in SBinter*

tbnr habe leptßin bie 500. SolomotiBe fertiggefteßt, Inüpft
ein SSlatt folgenbe weitere Siotigen: Sie 500 Solomotiüen
finb gnm Ueinften Sheil in ber ©djweig gur Skrwenbung
gelommen, Wo bie einbeimifebe Snbuftrie auf biefem ©ebiete

noch lange nidjt bie üerbiente 23erüdfidjtigung gefuitben hat.
©ie finb gerftreut in gang (Europa. Sie uörblidjfte S3abn

©uropag, in ginnlanb, befipt mehrere SBinterthurer Solo*
ntotioen. Sie fiebrigen Bertheilen fid) auf aße europäifdjen
Sänber big nacl) ©arbinien unb ©igilien. (Einige Sramwat)=
3Rafd)inen laufen fogar in ©übanterila.

Selcphoit. Sie beïannte girtna ©ierneng n. §algfe in
S3erlin hat eine ©rfinbuttg patentiren laffen, welche im Sele*
pbottWefeit fid) 6atb (Eingang oerfchaffen bürfte, nämlich einen

felbftthätigen ©d)luf)rnfer. ®g ift bieg — wie in ber 33er*
iiner „Stat. 3tg." anggefübrt wirb, ber wir biefe SJiittbeilungen
entnehmen — eine (Einrichtung, burch welche beim ©cljluf)
ber Unterrebung burch einfache? Slnhängett beg gstahörerg
an ben §a£enumfchalter ein ©chlufegeichen felbftthätig Bon

berjenigen ©teße gegeben wirb, weldje bag Slnrufgeidjett
gegeben bat. Sag ißergeffen beg ©chlußgeicheng gibt be*

fanntlicb oielfad) Slnla^ gtt SJMjglwßigleiten, fowie gu @tö*

ruttgen in ben Sinien, beren Befeitigung alg eine bebeutenbe

(Entlaftung ber SSermittlunggämter attgnfehen ift.
Sttë fffefottöpfjott. ©ine für bie ©djifffabrt, militärifche

3wede 2C. Wichtige ©rfinbung bat bett Slmerilaner §. S. ©op

gum ©chöpfer, ber lürglicb feine ©rfinbung einer Singahl
Ülegierunggbeamten gu SBafbington Borführte. Ser Slpparat,
Welcher Bon iperrn ©op „Stefonophon" getauft worben ift,
foß in erfter Sinie gum ^ernfprehen auf @ee bei Stebel 2c.

bienen unb bietet bie fDiöglidjleit, ohne jegliche anbere 33er=

binbung alg bie atmogphärijäje Suft ein ©efpräd) big auf
fieben Silometer ©ntfernung gu führen, ©ang fcfjwache

©haßäufeernngen. wie gutn iöeifpiel bag Siden einer Uhr,
waren big auf Ijurtbert unb gwangig SRcter Bernehmbar.
Ser ©rfinber bat gur Soßenbung unb prafttfäjen fßrobe
feiner ©rfinbung nier SJÎonate — auf einer ihm gu biefem

3wed gnr SSerfixgung gefteßten Sampf4)acht — gur ©ee

gugebradjt unb bat bei ber ©rfteßnng beg fRefonopbon bag

phhfilalifdje ©efep ber fogenannten fpmpatetifchen Siörationeit,
wie biefe in BerWanbter üeim SRittönen gleichgeftimmter
3nftrumente ober bei gleidjuotigen ©timmgabeln in ©rfchei*

nung treten, alg ©runblage benupt. 3ar lommergießen Slug*

bentung ber ©op'fdjen ©rfinbung ift in 91ew*g)orl bereits
eine ©efeßfehaft mit einem Kapital Bon gmei SRißiouen
Soßarg gegrünbet worben, beren Slrbeitgfelb inbeffen fidj
nur auf Slorbamerila befchränlt.

$iid)erfd)cuu
Sïltgemeitter Srccf)êlev4ialcnbcv für Srechgler, ©Ifen*

beingraoeure unb §olgbilbbaner 1889. fèerauggegeben unb
bearbeitet Bon ©. 81. SRartin. Sritter 3abrgang. Seipgig.
— Ser Borliegenbe ©pegiaUSalenber ift nach jeber Stiftung
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Schweizerisches Patentwesen.
Beschreibung einzelner Artikel.

Kvetsetzung.)

II. Elektro-Regulator oder Elektrische Pendel-
Uhr von D. Henri Mahler in Wetzikon. Eidg. Patent
Nr. 191.

Das Wesen dieser Uhr ist im Ganzen sehr einfach; doch

ist sie von ausgezeichneter Genauigkeit und kann in allen
möglichen Größen erstellt werden. Ohne Beschädigung der

elektromotorischen Kraftquelle und Leitung ist es unmöglich,
daß die Uhr je ihren genauesten Gang versagen könnte. Die
Funktion der Kontakte geht total geräuschlos vor sich, nicht
wie bei Uhren, deren Kontaktvorrichtungen vermittelst Federn
erstellt sind, wobei jedesmal beim Verlassen der Palette vom

Prisma ein widriges Schnurren entsteht; auch die Schalt-
Vorrichtung des eigentlichen Uhrwerkes funktionirt absolut
sicher und genau und mit einer solchen Leichtigkeit, daß ihre
Reibung auf die Schwingung des Pendels beinahe keine

Bedeutung hat. Die Haupttheile, auf die sich das Patent
bezieht, sind: Kontakt- und Schaltvorrichtung. Herr I. G.

Cramer, Fabrikant physikalischer und optischer Apparate in
Zürich, hat einen solchen Mahler'schen Regulator! seil 1^
Jahren im Gebrauch und ertheilt ihm in jeder Hinsicht das
beste Zeugniß.

Die Elemente müssen nur alle 1^1 Vs Jahre einmal
gereinigt und mit frischer Lösung und Zink versehen werden,
was mit einem Kostenaufwand von 1 Fr. per Jahr abge-
than ist.

Da die Uhr, wie bereits erwähnt, in jeder Größe er-

stellt werden kann, eignet sie sich sowohl für Privat- als
öffentliche Lokale.

Gewerbliches Bildungswesen.
Zur Lehrlingsprüfung in St. Gallen haben sich in

den fünfzig Jünglinge angemeldet. Die zuständige Kommission
des Gewerbevereins wird sich dieser Tage mit der Wahl
der Experten zc. befassen.

Die IV. thurg. Lehrlingsprüfung in Frauenfeld ist
von der Delegirtenversammlung der kantonalen Gewerve-
vereine auf Montag den 8. April angeordnet ivorden. Die
Zahl der Anmeldungen beträgt 35 gegenüber 22 im Vor-
jähre, ein Beweis, daß Werth und Bedeutung der Prüfung
immer allgemeiner anerkannt werden. Um es den Hand-
werkern der verschiedenen Kantonstheile zu ermöglichen, Ein-
ficht zu nehmen von den gefertigten Arbeiten, sollen die

Probestücke nach der Ausstellung und Prüfung in Frauen-
feld auch im Rayon der übrigen kantonalen Gewerbevereine
je für einige Tage aufgelegt werden. Anerkennenswerthe
Aufmerksamkeit schenkt der Prüfung auch der h. Regierungs-
rath durch Bewilligung einer Subvention und durch jeweilige
Vertretung bei der Prüfung selbst. In Organisation und

Ausführung schließen sich Prüfung und Prämirung vollständig
an das neue schweizerische Reglement an mit dem Unter-
schiede, daß mit Rücksicht auf die im Kanton bestehende

obligatorische Fortbildungsschule von einer eigentlichen Schul-
Prüfung Umgang genommen und an deren Stelle das

Schulzeugniß als Maßstab für den Bildungsgrad der
einzelnen Lehrlinge betrachtet wird. Zum Zweck einer ein-
heitlichen Taxation der Leistungen haben die thurg. Gewerbe-
vereine zu Handen des Erziehungsdepartements die Anregung
gemacht, daß behufs Verwerthung bei den künftigen Lehrlings-
Prüfungen für die obligatorischen und freiwilligen Fortbildung?-
schulen einheitliche Zeugnißbüchlein laut festzustellendem Formn-
lar eingeführt werden möchten. Die Behörde hat auch diesem

Gesuch entsprochen mit der Motivirung, daß sich von dem

vorgeschlagenen Verfahren nicht nur im Allgemeinen eine

günstige Rückwirkung ans Fleiß, Fortschritt und Betragen
der Schüler erwarten lasse, sondern daß solche Zeugnisse auch

für verschiedenartige Zwecke (z. B. beim Uebertritt in eine

andere Schule, beim Antritt einer Stelle, zur Erleichterung
der Lehrlingsprüfnng, eventuell bei der Rekrutirung zum
Militärdienst zc.) Verwendung finden. ff. H.

Verschiedenes.

Lokomotiv-Fabrik Winterthur. An die Mittheilung,
die schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik in Winter-
thur habe letzthin die 500. Lokomotive fertiggestellt, knüpft
ein Blatt folgende weitere Notizen: Die 500 Lokomotiven
sind zum kleinsten Theil in der Schweiz zur Verwendung
gekommen, wo die einheimische Industrie auf diesem Gebiete

noch lange nicht die verdiente Berücksichtigung gefunden hat.
Sie sind zerstreut in ganz Europa. Die nördlichste Bahn
Europas, in Finnland, besitzt mehrere Winterthurer Loko-
Motiven. Die Uebrigen vertheilen sich auf alle europäischen
Länder bis nach Sardinien und Sizilien. Einige Tramway-
Maschinen laufen sogar in Südamerika.

Telephon. Die bekannte Firma Siemens u. Halske in
Berlin hat eine Erfindung patentiren lassen, welche im Tele-
phonwesen sich bald Eingang verschaffen dürfte, nämlich einen

selbstthätigen Schlnßrufer. Es ist dies — wie in der Ber-
liner „Nat. Ztg." ausgeführt wird, der wir diese Mittheilungen
entnehmen — eine Einrichtung, durch welche beim Schluß
der Unterredung durch einfache? Anhängen des Fernhörers
an den Hakenumschalter ein Schlußzeichen selbstthätig von
derjenigen Stelle gegeben wird, welche das Anrufzeichen
gegeben hat. Das Vergessen des Schlußzeichens gibt be-

kanntlich vielfach Anlaß zu MißHelligkeiten, sowie zu Stö-
rungen in den Linien, deren Beseitigung als eine bedeutende

Entlastung der Vermittlungsämter anzusehen ist.

Das Resonophon. Eine für die Schifffahrt, militärische
Zwecke zc. wichtige Erfindung hat den Amerikaner H. B. Cox

zum Schöpfer, der kürzlich seine Erfindung einer Anzahl
Regierungsbeamten zu Washington vorführte. Der Apparat,
welcher von Herrn Cox „Resonophon" getauft worden ist,

soll in erster Linie zum Fernsprechen auf See bei Nebel zc.

dienen und bietet die Möglichkeit, ohne jegliche andere Ver-
bindung als die atmosphärische Luft ein Gespräch bis auf
sieben Kilometer Entfernung zu führen. Ganz schwache

Schalläußerungen, wie zum Beispiel das Ticken einer Uhr,
waren bis auf hundert und zwanzig Meter vernehmbar.
Der Erfinder bat zur Vollendung und praktischen Probe
seiner Erfindung vier Monate — auf einer ihm zu diesem

Zweck zur Verfügung gestellten Dampf-Aacht — zur See

zugebracht und hat bei der Erstellung des Resonophon das
physikalische Gesetz der sogenannten sympatetischen Vibrationen,
wie diese in verwandter Form beim Mittönen gleichgestimmter
Instrumente oder bei gleichnotigen Stimmgabeln in Erschei-

nung treten, als Grundlage benutzt. Zur kommerziellen Aus-
beutung der Cox'schen Erfindung ist in New-Uork bereits
eine Gesellschaft mit einem Kapital von zwei Millionen
Dollars gegründet worden, deren Arbeitsfeld indessen sich

nur auf Nordamerika beschränkt.

Bücherschau.

Allgemeiner Drechsler-Kalender für Drechsler, Elfen-
beingraveure und Holzbildhauer 1889. Herausgegeben und
bearbeitet von E. A. Martin. Dritter Jahrgang. Leipzig.
— Der vorliegende Spezial-Kalender ist nach jeder Richtung
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